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Verhandlungsverfahren, § 17 VgV - Fachplanung Elektrotechnik  
für den Neubau einer Turnhalle mit Mensa 
und Ganztagsbetreuung an der  
Grundschule Manderbach 
EU-Bekanntmachung 00029539-2024 
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Teil A Beschreibung der Bauaufgabe 

I. Das Vorhaben  
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises vertreten durch die Bauabteilung - Schulen ist nach dem 

Hessischen Schulgesetz Träger von Schulen und plant in dieser Funktion den Neubau einer Turn- 

und Sporthalle in Kombination mit zusätzlichen Nutzungen an der Grundschule Manderbach.  

 

Die Grundschule im Dillenburger Ortsteil Manderbach ist umseitig von Wohnbebauung umgeben. 

Neben dem Schulgebäude sind auf dem kreiseigenen Grundstück (Flurstück 371/1) Parkplätze, ein 

Schulsportplatz und ein Kleinfeld vorhanden. 

Ein auf der Ostseite direkt angrenzendes Grundstück (Flurstücke 539/1 und 539/2) befindet sich 

gegenwärtig im Besitz der Stadt Dillenburg und soll zugunsten des gegenständlichen Hallenneubaus 

bereitgestellt werden. 

 

Der zu beplanende Neubau soll in erster Linie ein Hallenfeld mit Mindestabmessungen von 15m x 

27m und einer lichten Raumhöhe von etwa 5,5m für den Sportunterricht aufweisen, in dem auch 

Einschulungsfeiern und kleinere Theateraufführungen der Schule stattfinden sollen. Ein entspre-

chendes Nebenraumprogramm ist ebenfalls zu berücksichtigen, wie 2 Gruppenräume für den „Pakt 

für den Ganztag“ für eine Anzahl von insgesamt etwa 60-80 Kindern und Flächen für Garderobe, 

Eigentumsschränke und Ranzenregale. 

 

Ein weiterer Bestandteil des Neubaus soll eine Mensa mit etwa 50 Plätzen und Ausgabeküche inkl. 

des erforderlichen Nebenraumprogramms werden. 

 

Das hierfür zu Grunde zu liegende Raum- und Funktionsprogramm der Maßnahme sieht folgende 

Bereiche vor: 

 
• Hallenfeld mind. 15m x 27m Nutzfläche 

• Geräteraum, angeschlossen an das Hallenfeld 
• Umkleide und Duschbereiche für Schüler und Lehrer 

• Foyer bzw. Eingangsbereich 

• WC-Anlagen 
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• 2 Gruppenräume für die Ganztagsbetreuung für insgesamt 60-80 Kinder 

• Mensa für 50 Plätze mit angeschlossener Ausgabeküche und entsprechendem Nebenraum-

programm  

 

Die erforderlichen Nebenräume wie z. B. Technikräume oder Putzmittelräume, die für die vorgese-

hene Nutzung erforderlich sind, sind obligatorisch. 

 

Das Gebäude soll einen hohen energetischen Standard aufweisen und erneuerbare Energien nut-

zen. Eine extensive Dachbegrünung in Kombination mit Aufstellflächen für Photovoltaik ist bei der 

Planungsentwicklung sachgerecht zu berücksichtigen. 

 

Der AG führt gegenwärtig das Beschaffungsverfahren um die Objektplanung für Gebäude durch mit 

dem ein erster Lösungsvorschlag als Bestandteil der Angebotsunterlagen verbunden ist. Das Ergeb-

nis dieses Lösungsvorschlags wird nach erfolgter Wertungsentscheidung den gegenständlichen 

Verfahrensunterlagen nachgereicht. 

II. Zu vergebende Leistungen 
Es ist beabsichtigt einen ELT-Fachplaner mit folgenden Leistungsbildern zu beauftragen: 

- Fachplanung ELT-Technik, gem. Teil 4, Abschnitt 2, HOAI; Anlagengruppen (4) und (5) gem. 

§ 53 Abs. 2 HOAI 

III. Leistungsumfang 
Es erfolgt für den in Ziffer II. genannten Planungsbereich die Beauftragung einer Fachplanung nach 

den funktionalen Anforderungen gemäß vertraglicher Vereinbarung. 

IV. Gesamtleistungsumfang 
Die zu beauftragenden Leistungen sind für die vor genannten Leistungsbilder und der Leistungs-

phasen nach HOAI in nachfolgenden Stufen aufgeteilt: 

 
Stufe 1 (Leistungsphasen 1 bis 3) für die Gesamtmaßnahme  
 1. Grundlagenermittlung 

 2. Vorplanung 

 3. Entwurfsplanung 
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Stufe 2 (Leistungsphasen 5 bis 9) für die Gesamtmaßnahme 

 5. Ausführungsplanung 

 6. Vorbereitung der Vergabe 

 7. Mitwirkung bei der Vergabe 

 8. Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation 

 9. Objektbetreuung 
 

Zur Regelung von Leistungsschnittstellen im Rahmen der Leistungserbringung ist vorgesehen, fol-

gende Teilleistungen der Leistungsphase 7 abzugrenzen, da diese Leistungen durch die Vergabe-

stelle des Auftraggebers erbracht werden: 

Leistungsbild Objektplanung Gebäude gemäß Anlage 15.1 HOAI 

- Leistungsphase 7 – Mitwirkung bei der Vergabe 
Grundleistungen der Ziffer a) 

Hierdurch wird der Ansatz für die Leistungsphase 7 um einen Prozentpunkt auf 4,0 % reduziert.  

V. Festbeauftragung 
Die Festbeauftragung erfolgt für die vor genannten Teil-Leistungen zunächst für die Stufe I (HOAI 

Leistungsphasen 1 bis 4). 

Mit Bestätigung der Genehmigungsplanung durch Einreichung der Bauantragsunterlagen und unter 

dem Vorbehalt der Kreisausschussbestätigung zur Umsetzung der Maßnahmen sollen die restlichen 

Leistungsphasen der Stufe II beauftragt werden. Die Beauftragung über die Leistungen der Stufe I 

hinaus, steht unter dem Vorbehalt der Abrufoption der vertraglichen Vereinbarung. 

VI. Zeitliche Vorgaben 
Mit der Erbringung der gegenständlichen Fachplanungsleistung ist unverzüglich nach Auftragsertei-

lung zu beginnen.  

Die Neubaumaßnahme soll vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch Haushaltsgenehmigung nach 

erfolgter Planung und Erteilung der Baugenehmigung ab 2026 in einem Zeitraum von 1,5 bis 2 Jah-

ren umgesetzt und abgeschlossen werden. 
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Teil B Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen  

Ihr Angebot muss die in den vor genannten Vergabeunterlagen genannten Angaben und Erklärun-

gen enthalten.  

Angebotsbestandteile sind insoweit: 

1. Angebotspräsentation 

2. Honorarangebot  

3. Ingenieurvertrag  

 

Über das Beschafferprofil der Vergabestelle sind die Unterlagen der Ziffern 1. und 2. bis zur 
Angebotsfrist digital hochzuladen. 

 
Um eine vergleichbare Bewertung aller Beteiligten zu gewährleisten bitten wir Sie folgende Aufgabe 

zu bearbeiten.  

Aufgabenstellung Angebotspräsentation 
 

Geplant werden soll der Neubau einer Turnhalle mit Mensa und Ganztagsbetreuung an der Grund-

schule Manderbach. Die einzelnen Bereiche sind baulich im laufenden Schulbetrieb umzusetzen. 

Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung liegt in der Koordination zur Umsetzung der Baumaßnahme 

im laufenden Schulbetrieb. 

I. Vorstellung der Angebotspräsentation 
Wir bitten Sie, anhand der beigefügten Konzeptpläne ein durch Ihr Büro durchgeführtes und baulich 

abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit der gegenständlichen Maßnahme vergleichbar ist, aus-

zuwählen und im Verhandlungsgespräch vorzustellen. 

Das Wertungsgremium soll eine Vorstellung von Ihrer Arbeitsweise vermittelt bekommen und soll im 

Ergebnis einen Eindruck der späteren Projektbearbeitung zur gestellten Bauaufgabe in Form einer 

Angebotspräsentation erwarten können.  
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Diese kann zum Beispiel enthalten: 

- Prinzipskizzen der Grundversorgung einzelner Baukörper 

- einfache Darstellung der gewählten Systeme 

- Angabe von ökologischen Aspekten; z. B. Einsatzmöglichkeit regenerativer Energien, 

BHKW, nachhaltiges Bauen. 

- Lösungen von auftretenden Komplikationen (im Planungs- und Bauablauf, …) 

- Ergebnis der Maßnahme in Wort und Bild 

II. Auftragsbezogenes Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters 
Das auftragsbezogene Organisations- und Ablaufkonzept hat in Textform darzustellen, welche or-

ganisatorischen Dispositionen vom Bieter im Auftragsfall zur Umsetzung der gegenständlich ausge-

schriebenen Leistung getroffen werden. Die vorzulegende Konzeptdarstellung hat auf folgende As-

pekte einzugehen: 

- Darstellung der Projektorganisation anhand eines Organigramms, 

- Erläuterung der Projektorganisation mit Zuweisungen der Zuständigkeiten, Kompetenzen und 

fachlicher Verantwortung für die Fachplanung in den einzelnen Organisationseinheiten (Leis-

tungsphasen) und Hierarchiestrukturen, insbesondere bei Konstitution von Bietergemein-

schaften zur Erfüllung der sächlichen und personellen Leistungsfähigkeit  

- Darstellung der organisatorischen, fachlichen Einbindung ggf. vorgesehener sonstiger Sub-

planer, 

- Personaleinsatzplan mit Darstellung der Einsatzintensität und Einsatzdauer der nach der Pro-

jektorganisation in den einzelnen Organisationseinheiten (Leistungsphasen) vorgesehenen 

Projektbearbeiter. 

- Organisation der internen Ablaufplanung zur Sicherstellung einer qualitätsvollen und termin-

gerechten Leistungserbringung mit Angaben zu:  

• Darstellung der internen auftragsbezogenen Kontrollmaßnahmen, insbesondere bei der 

Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erfüllung der sächlichen und personellen Leis-

tungsfähigkeit 

• Angaben bei zusätzlichen Personaleinsatz bei objektiver Notwendigkeit nach Anforderung 
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III. Ingenieurvertrag  
Den Vergabeunterlagen ist der Entwurf des maßgeblichen Vertrages beigefügt. Mit der Angebots-

abgabe erklärt der Bieter sein grundsätzliches Einverständnis in den Vertragsentwurf.  

IV. Honorarangebot  
Das Honorarangebot ist unter Verwendung des als Anlage beigefügten Formblattes „Bewertung Ho-

norar“ zu erstellen. Bei elektronischer Einreichung über das Beschafferprofil der Vergabestelle ver-

bleibt der Angebots-Bestandteil des Honorarangebots in der Verwahrung der Submissionsstelle und 

wird erst nach Abschluss der Wertung der Angebotspräsentationen dem vorläufig abschließenden 

Wertungsergebnis zugeführt.  
 

Der Bieter hat für die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2, Ziffer 1-2 und 4-6 HOAI eine Pauschale bezo-

gen auf das Gesamthonorar anzubieten. Die Nebenkostenpauschale gilt auch bei besonderen Leis-

tungen oder im Stundensatz abzurechnenden zusätzlichen Leistungen. Honorarangebote mit einer 

hiervon abweichenden Honorierungssystematik sind nicht zugelassen. 
 

- Die vorliegend ausgeschriebenen Planungsleistungen fallen in den Anwendungsbereich der 
HOAI. Der Bieter verpflichtet sich, bei seinem Honorarangebot die preisrechtlichen Vorgaben 
der HOAI 2021 einzuhalten und ein Honorar für einzelne Leistungsphasen anzubieten.  

- Ist der Bieter der Auffassung, dass eine Reduzierung im Verhältnis zur HOAI-Bewertung in 
Betracht kommt, so hat er den Auftraggeber vor Abgabe des Angebots zu informieren. Es ist 
nicht zulässig, derartige Reduzierungen ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers dem 
Angebot zugrunde zu legen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Bieter meint, andere Vorgaben 
des Auftraggebers im Hinblick auf das nach der HOAI zwingende Honorar seien inhaltlich un-
richtig. Auch in derartigen Fällen hat der Bieter vor Angebotsabgabe die Entscheidung des 
Auftraggebers einzuholen.   

- Das Honorarangebot muss auf die tatsächliche Dauer der künftigen Leistungszeit abgestellt 
sein; eine Beschränkung des angebotenen Honorars auf eine Regelbauzeit wird nicht akzep-
tiert. Dies gilt insbesondere für die Nachlauffristen nach Fertigstellung und Abnahme der Bau-
leistungen zur Abrechnung der Bauleistungen. Der Bieter bestätigt dies mit Einreichung seines 
Angebotes. 

- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass das angebotene Honorar auch bei überlap-
penden Leistungsphasen parallel durchgeführter Bauabschnitte bei Sanierung gilt. Der Bieter 
bestätigt dies mit Einreichung seines Angebotes. 
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- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass der Planer Abschlagszahlungen gemäß tat-
sächlichem Leistungsfortschritt erhalten wird. Der Bieter bestätigt dies mit Einreichung seines 
Angebotes. 

- Das Honorarangebot muss Stundensätze für etwaige vergütungspflichtige Zusatzarbeiten      
oder Änderungsleistungen enthalten, abgestuft ausschließlich nach folgender Qualifikation der 
eingesetzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: 

 
• Büroinhaber / Partner 

• Ingenieur 

• Techniker / Zeichner sowie Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische     

oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen. 

V. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter un-

verzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe über das Beschafferprofil der Vergabestelle da-

rauf hinzuweisen. Eingegangene Fragen und deren Beantwortung zum laufenden Verfahren, wer-

den stets allen Bietern zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 

Der Bieter hat in gleicher Weise zu verfahren, wenn sich für ihn aus der Leistungsbeschreibung und 

den sonstigen ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen die Ausführung der Leistung nicht mit hin-

reichender Klarheit ergibt, er aber in seiner Kalkulation darauf abstellen will. 



 
 
 

Lahn-Dill-Kreis 2117_Grundschule Manderbach Seite 9 / 11 
 

Teil C Angebotswertung 
Der Auftrag wird dem Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat (§ 127 Abs. 1 

Satz 1 GWB). Dabei werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

I. Auftragskriterien und Gewichtung im Überblick  
Präsentation 1: Angebotspräsentation 25 %  

Präsentation 2: Organisations- und Ablaufkonzept 10 %  

Gesamteindruck im Präsentationsgespräch 10 %  

Honorarangebot 55 %  

II. Wertungsmethodik 
Für jedes der unter I. genannten Kriterien werden maximal 10 Basispunkte vergeben. Die für das 

jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem Prozentsatz der Gewichtung des Kriteriums 

sowie zusätzlich mit dem Faktor 10 zur Wertungspunktzahl multipliziert. Die Summe der Wertungs-

punkte aller Kriterien ergibt die Gesamtwertungspunktzahl (maximal 100). Den Zuschlag erhält der 

Bieter, dessen Angebot die höchste Gesamtwertungspunktzahl erreicht.  

Bewertungsmaßstab für die Kriterien 1 bis 3 bildet ein Notensystem von sehr gut bis ungenügend.  

 

Den Noten werden folgende Basispunktwerte zugeordnet:  

- sehr gut 10 Punkte  

- gut 8 Punkte  

- befriedigend 6 Punkte  

- ausreichend 4 Punkte  

- mangelhaft 2 Punkte  

- ungenügend 0 Punkte  
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Die Notenvergabe richtet sich nach folgender Vorgabe:  

sehr gut: Die Darlegungen des Bieters überzeugen in herausragendem Maße, die Pro-

jektinhalte sind uneingeschränkt erkannt.  

gut: Die Darlegungen des Bieters überzeugen uneingeschränkt, ohne in besonde-

rem Maße herauszuragen, die Projektinhalte sind uneingeschränkt erkannt.  

befriedigend: Die Darlegungen überzeugen im Wesentlichen, die Projektinhalte sind grund-

sätzlich erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge der Pro-

jektbearbeitung eine noch erforderliche vertiefende Auseinandersetzung mit 

den Inhalten stattfindet.  

ausreichend: Die Darlegungen überzeugen das Bewertungsgremium nur bedingt bzw. ein-

geschränkt, die Projektinhalte sind nur in Teilbereichen erkannt.  

mangelhaft: Die Darlegungen überzeugen in entscheidenden Punkten deutlich nicht, we-

sentliche Projektinhalte sind nicht erkannt.  

ungenügend: Die Darlegungen überzeugen in allen Punkten deutlich nicht, eine Einarbei-

tung in die Projektinhalte hat erkennbar nicht stattgefunden.  

III. Hinweise zu den einzelnen Kriterien  
Bei der Wertung der unter I. benannten Wertungskriterien legt der Auftraggeber besonderen Wert 

auf Darstellung der Bieter zu den nachfolgend dargestellten Aspekten. Die Bieter sind ausdrücklich 

aufgefordert, Aussagen dazu zu machen. 

1. Angebotspräsentation 
Unter diesem Kriterium werden die Punkte Herangehens- und Arbeitsweise der Planung und Aus-

führung der Referenzmaßnahme, insbesondere in Bezug auf die unter Teil B, Ziffer I. genannten 

Punkte beurteilt. 

 
Für die Präsentation steht ein Beamer mit HDMI-Anschlussmöglichkeit zur Verfügung. Für 
eine weitestgehend kontaktfreie Präsentation sind die Bieter aufgefordert das Präsentations-
medium (Notebook, Tablet o. dgl.) selbst mitzubringen. 

 

 

 



 
 
 

Lahn-Dill-Kreis 2117_Grundschule Manderbach Seite 11 / 11 
 

2. Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters 
Unter diesem Kriterium werden die bereitgestellte Projektorganisation des Bieters und deren Schlüs-

sigkeit beurteilt. 

3. Gesamteindruck im Präsentationsgespräch  
Unter diesem Kriterium werden das Auftreten des Projektteams im Präsentationsgespräch, die Kom-

munikationskultur des Bieters, die inhaltliche und formale Qualität der Präsentation, die Durchdrin-

gung des Projektinhaltes sowie insgesamt die Nachvollziehbarkeit und Überzeugungskraft der Aus-

sagen des Bieters im Gespräch beurteilt. Es wird erwartet, dass neben der Projektleitung, die Team-

mitglieder am Präsentationsgespräch mitwirken und hierzu vortragen. 

Erscheinen im Präsentationsgespräch weder der Projektleiter noch dessen Stellvertreter, erhält der 

Bieter unter diesem Kriterium 0 Punkte. 

4. Honorarangebot  
Unter diesem Kriterium wird die Höhe des vom Bieter angebotenen Honorars in die Auftragsent-

scheidung einbezogen. Maßgeblich sind die im Honorarangebotsformular gemachten Angaben. 

Das preisgünstigste wertbare Honorarangebot wird mit der vollen Punktzahl angesetzt und ent-

spricht einer Bewertung von 10 Punkten. 

Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % höheren Honorarsumme erhält 50 % der Punkte, dies ent-

spricht 5 Punkten.  

Dazwischen erfolgt eine lineare Punktvergabe mit einer Nachkommastelle. 

 


